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Bekanntmachung Nr.: 57/2010

Überhängende Hecken und Sträucher zurückschneiden

An Gehwegen, Verbindungswegen und Straßen ragen oft aus privaten
Gründstücken Hecken, Sträucher und Bäume in die öffentlichen
Verkehrsflächen.

Fußgänger und radfahrende Kinder müssen öftmals herabhängenden Sträuchern
ausweichen, Verkehrstei1nehmem .wird die Sicht versperrt oder es kommt sogar
zu Sachbeschädigungen.

Die Grundstückseigentümer werden deshalb gebeten, ihre in den öffentlichen
Verkehrsraum ragenden Pflan~en und Bäume so zurückzuschneiden, dass keine
Behinderungen mehrbestehen. .

Die Verbandsgemeindeverwa,ltung weist daraufhin, dass bei einem möglichen
Schaden der Grundstückseigentümerh8;ftbargemacht werden kann. .

Aimwjijer am Trifels, 17.09.2010



Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels '.

Bekanntmachung Nr.:' 65/2010

Streu- und Räumunl!Spßicht bei Schnee und Glatteis'

Im Hinblickauf die winterlichepWitterungsverhältnisseweisenwir auf folgende
Vorschriften hin: Di.eGrundstückseigentümerbZw.Mieter smd'verpflichtet,den
öffentlichen Verkehrsraumvor ihremAnwesenvon Schneeund Eis freizuhalten.
Mehrere Reinigunl!SDflichtieefiirdieselbeStraßent1äche,insbesondereEigentümer
desselben Grundstücks,EigeptümerundBesitzeroder zurNutzung dinglichBerechtigte,
Anlieger und ffinterliegersind gesamtschuldnerischverantwortlich..~grund einer
schriftlichenVereinbarun~soll fiiralle GemeindeneinSchließlichder StadtAnnweiler
3m TrlfeIseine verantwortlichePersOnoderein Dritterals reinigungspflichtigfesteelegt

. werden. In dieser Vereinbarung. kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht
vereinbart werden. .

Reinigungspf4chtige,die sich als leistungsunfiihigerachten (insbesonderekörperliches
Unvermögen),sollten diesder Gemeindemitteilen.Diese entscheidetüber die
Leistungsfiihigkeituhd fUhrtggt: die StraßenreinigunggegenGebührenselbstdurch,
soweitnichteinDritterbeauftragtwerdenkann. .

Die Satzungüber die ReinigungöffentlicherStraßenund Gehwegeschreibtvor, dassbei
Schneef31lund dadurch erschwerterBenutzungder Fahrbahnenund Gehwege,der
Schnee unverzüglichwegzuräumenist. Gefrorenerund festgetretenerSchneeist durch
Loshackenzu beseitigen.Der weggeräumteSchh~ ist so zu lagern,dass der Verkehrauf
den Fahrbahnenund Gehwegennichteingeschränktund.der Abflussvon
Oberflächepwiissemnicht beeinträchtigtWird.Bei Schneefällenwährend derNachtzeit
ist der Schneeund Schneematschbis zumBeginnder allgemeinenVerkehrszeitenzu
räumen. Bei Tauwettersind die A-bflussrinnenvon Schneeund -matschftei.zuhalten.

Die.Streupflichterstrecktsich auf Oehwege,Fußgängerüberwege.unddie besonders
gefiihrlichenFahrbahnstellenbei Glätte.Soweitkein Gehwegvorhandenist, gilt als
GeJ:lweg~ Streifen von '1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Die Benutzbarkeit
der Gehwege,Fußgängerwegeund der besondersgefiihtlichenFahrbahnstellenist durch
Bestreuenmit abstumpfendenStoffenherzustellen.Eis ist unverzüglichaufzuhackenund
zu beseitigen.Rutschbahnensindunvetzüglichzu beseitigen.Salz oder sonstige
auftauende Stoffedürfennur ausnahmsweisegestreutwerden,wenn die Glättenicht auf
andere Weise beseitigtwerdenkann; dieseStoffesindjedoch auf das hierfürunbedingt
notwendigeMaß zu"beschränken.Auf die haftungsrechtlichenFolgenbei
Nichtbeachtungdieser Vorschriftwird b,ingewiesen.

.-er~ Trifels,den 4. November2010
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